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10. Kundmachung: Vereinbarung gemäß Art. 15 a ß...VG über den höchstzulässigen Schwefelgehalt im Heizöl. 

10. 

Kundmachung des Landeshauptmannes von 
Wien vom 9. Februar 1983 betreffend die V er
einbarung gemilß Art. 15a B-VG über den 

höclutzulässigen Schwefelgehalt im Heizöl 

Der Wiener Landtag hat am 4. Februar 1983 den 
Abschluß nachstehender Vereinbarung gemäß 
§ 139 Abs. 2 der Wiener Stadtverfassung geneh
migt: 

Vereinbarung ilber den höcbstzulwigen Schwefel
gehalt im Heizöl 

Der Bund, 
das Land Burgenland, 
das Land Kirnten, 
das Land Niederösterreich, 
das Land Oberösterreich, 
das Land Salzburg, 
das Land Steiermark, 
das Land Tirol, 
das Land Vorarlberg und 
das Land Wien 

- im folgenden Vertragsparteien genannt -
sind mit dem Ziel der Verringerung der schädli
chen Immissionen übereingekommen) gemäß 
Art. 15 a B-VG die nachstehende Vereinbarung 
zu schließen: 

An:ikel 1 

Erlassung von Rechtsvorschriften zur Begrenzung 
des Sdiwcfelgehaltes im Heitöl 

( l) Die V eruagsparteien verpflichten sich, im 
Rahmen ihrer Zuständigkeiten RechtsVorschriften 
zu erlassen, durch die 

a) das Verbrennen von Heizöl, das den Anfor
derungen des Art. 2 Abs. 1 nicht entspricht, 
und der Verkauf von solchem HeiZÖI zum 
Zwecke des Verbrennens im Inland verboten 
und 

b) Verstöße gegen diese Verbote mit Strafe 
bedroht 

werden. 

(2) Die Vertragsparteien stimmen überein, daß in 
den in Abs. 1 genannten RechtsVorschriften Über
gangsregelungen für den Aufbrauch von Lagerbe
ständen für HeiZÖI, das den Anforderungen des 
An, 2 Abs. 1 nicht entspricht~ zuhissig sind. 
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(3) Die Vertragsparteien stimmen überein, 
Abweichungen von Art. 2 Abs. 1 nur dann zuzulas
sen, wenn das mit der Vereinbarung angestrebte 
Ziel nicht beeinträchtigt wird. 

Artikel 2 

Höchsttullssiger Schwd'elgehalt im Heizlil 

( 1) Die Vertragsparteien stimmen überein, daß 
der höchsu.ulässigc Schwefelgehalt im Heizöl, 
soweit nicht Art. 1 Abs. 2 und 3 anderes bestimmt, 
mit folgenden prozentuellen Massenanteilen festge· 
legt wird: 

1. bei Heizöl extra leicht - Ofen-
hoizöl „„„„ .. „.„ .. „.„„. 

2. bei Heizöl leicht. ............ , .. . 
3. bei Heizöl mittel .. , , ........... . 
4. bei Heizöl schwer 

a) bis einschließlich 31. Dezember 
1983 „ " ' " " „ ' " • " ' „ ' „ 

b) ab 1. Jänner 1984 ...•......... 
c) ab 1. Jänner 1985 ............ . 

013 %t 
0,75%, 
1,5 %, 

3 %, 
2,5%, 
2 %. 

(2) Die Vertragsparteien stimmen überein, daß 
strengere Bestimmungen, die von den V ertragsparA 
teien im Rahmen ihrer RechtsVorschriften für örtli
che Teilbereiche wegen deren besonderer Schutz
wilrdigkeit oder Gefährdung erlassen werden, den 
allgemeinen Vorschriften des Art. 1 nicht entgegen
stehen. 

Artikel 3 

Außerordentliche V erhlltnisse 

Soweit es zur Sicherung der Versorgung mit 
Heizöl erforderlich ist, sind die Vertragsparteien 
berechtigt, für die Dauer außerordentlicher Ver
hältnisse, die die Energitve.rsorgung wesentlich 
beeinträchtigen, Rechtsvorschriften zu erlassen, die 
von dieser Vereinbarung im unerläßlichen Umfang 
abweichen. 

Diese Vereinbarung tritt einen Monat nach 
Ablauf des Tages in Kraft, an dem beim Bundes
kanzleramt die Mitteilungen aller Vertragsparteien 
eingelangt sind, daß die nach der Bundesverfassung 
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